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Auf dem Felde der Ehre sind gefallen:
Erhardt, Johannes, Ingenieur, Leipzig,
Grodde, Hans, Ingenieur, Königsberg,
Müi, Bruno, Studierender der Ingenieurwissenschaften, Berlin, Inhaber

des Eisernen Kreuzes,
Pohl* Alexander, Baumeister, Chemnitz, Inhaber des Eisernen Kreuzes,
Roeßiger, Otto, Ingenieur, Dresden,
Kahl, Hans, Ingenieur, Neumark i. Opf., Inhaber des Eisernen Kreuzes,
Söbaub, Karl, Ingenieur, Stuttgart, Inhaber des Eisernen Kreuze»,
Schilling, Alfred, Diplomingenieur, Holzminden, Inhaber des Eisernen

Kreuzes erster Klasse,
Thomas, Paul, Regierungsbaumeiater, Barmen,
Wolff, Artur, Regierungsbaumeister, Kanalbauamt in Hamm i. W.

Seine Majestät der König von Preußen haben»Allergnädigst geruht,
nachstehenden Personen das Königlich preußische Ordenszeichen des
Eisernen Kreuzes zu verleihen. Ea haben erhalten:

das Eiserne Kreuz erster Klasse:
Albrecht, Bauamtmann beim Hochbauamt des Finanzministeriums,

Dresden,
Neddemeyer, Diplomingenieur, Regierungsbauführer, Wabern,
Reusch, Max, Diplomingenieur, Grevenbroich,
Roßbergj ßaurat, Dresden.

Seine Majestät der König von Preußen haben ferner Allergnädigst
geruht, dem Regieruhgabauf(Ihrer ®r.»3"S- Friedrich Thum in Danzig
das Kreuz mit Schwertern der Ritter des Königlichen Haus-Ordens
von Hohenzollera, dem Ministerialdirektor Vorstand der Obersten
Baubehörde Eduard Ritter v, Reuter in München, dem Oberregierungs-
rat bei der Obersten Baubehörde Hans Huber in München und dem
Betriebsdirektor des Kanalisationsverbandes für das Laisebacbgebiet
in Schlesien Theodor Blech in W&ldenburg i. Schlesien das Verdienst-
kreuz für Kriegshilfe zu verleihen.

Seine Majestät der König von Sachsen haben Allergnädigßt geruht,
dem Bauamtmann Alb r e ch t beim Hochbauamt des Finanzministeriums
das Ritterkreuz II. Klasse mit Schwertern des Albrechts-Ordens zu
verleihen.

Seine K. u. K. Apostolische Majestät der Kaiser von Österreich
haben AUergn&dig-st geruht, dem Architekten Professor Heinsius
v. Mayenburg in Dresden das Ritterkreuz des Franz-Joaeph-Ordena
mit der Kriegsdekoration zu, verleihen.

Amtliche Mitteilungen.
~ Preußen.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem
Regierungsbaumeiater Tecklenburg in Wiesbaden den Roten Adler-
Orden IV. Klasse und dem Stadtbaumeister Knipper in Saarbrücken
den Königlichen Kronen-Orden IV. Klasse zu verleihen sowie die Er-
laubnis zur Anlegung verliehener nichtpreuSischer Orden zu erteilen,
und zwar dem Regierungs- und Baurat Umlauff, Vorstand des
Eisenbahn-Betriebsamts in Weimar für das Großherzoglich sächsische
Ehrenkreuz für Heimatverdienst, dem Oberbaurat'Schayer bei der
Eisenbahndiraküon in Hannover, dem Geheimen Baurat Schwidtal,
Mitglied der Eisenbahndirektion in Cassel, und dem Regierungs- und
Baurat Engelke, Mitglied der Eisenbahndirektion in Magdeburg, für
das Herzoglich braun&chweigische Kriegsverdienstkreuz am gelb-blauen
Bande und dem Eisenbahndirektor Schönfeld bei der Westfälischen
Landes-Eisenbahngesellschaft in Lippstadt für das Ritterzeichen I. Klasse
des Herzoglich anhaltischen Haus-Ordens Albrechts des Bären.

Planmäßige Regierungsbaumeisterstellen sind verliehen: den Re-

gierungsbaumeistern des Hochbaues Kleinschmidt in Frankfurt a. M.
(Geschäftsbereich der Eisenbahn direktion daselbst), Seeger in Saar-
brücken und Meffert in Berlin (Geschäftsbereich der Ministerial-
Baukommiasion).

Der Regierungsbaumeister Meerbach ist von Gr, Strehlitz nach
Cassel als Vorstand des Hochbauamts II daselbst versetzt.

Dem Dozenten an der Technischen Hochschule Hannover • ße-
gierungsbaumeister a. D. Sr.^ug. UvoHölscher und dem Dozenten
und Privatdozenten an der Technischen Hochschule Danzig Diplom-
ingenieur Dr. Engelhardt Glimm ist das Prädikat Professor verliehen
worden.

Der Geheime Regierungsrat Dr, £)r.-*3ng. Emil Lampe, ordent-
licher Professor an der Technischen Hochschule Berlin, der ßegierungs-
und Baurat Richard Lempke, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts
in Salzungen, und die Architekten Wilhelm Hector in Wiesbaden
und Franz Peter Steinbrucker in Berlin-Friedenau sind gestorben.

Dentsch.es Reich.
Beim Kaiserlichen Patentamt ist der Diplomingenieur Max

•Reuschel zum ständigen Mitarbeiter ernannt worden.
Militärbauverwaltung. Preußen. Der Regierungsbaumeister

Bollacher in Deutsch-Bylau ist als techn. Hilfsarbeiter zur stellv.
Intendantur XX. Armeekorps nach Allenstein versetzt worden.

Bayern-
Seine Majestät der König haben Sich bewogen gefunden, dem Zivil-

ingenieur Wilhelm Voit in Berlin-Steglitz die IV. Klasse des Verdienst-
Ordens vom Heiligen Michael und im Bereich der Staatseisen bahn-
verwaltung: den Regierungsräten AugustKiefferin Augsburg, Wilhelm
Weiß und Philipp Keßler in Würzburg und Ferdinand Beutel in
München den Titel und Rang eines Oberregierungsrats zu verleihen;
im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung den Regierungsbau-
meiater Karl Bühlmann in München zum Postasaessor des Verkehrs-
amts der Posten und Telegraphen mit dem Dienstsitz in Neuaubing
in etatmäßiger Weise zu ernennen, ferner dem Oberpostrat Ferdinand
Merckel in Speyer den Titel und Rang eines Oberregierungsrats zu
verleihen.

Sachsen.
Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, die Er-

laubnis zur Annahme und zum Tragen der von Seiner Majestät dem
Kaiser von Österreich, König von Ungarn, verliehenen Auszeichnungen
zu erteilen, und zwar dem Präsidenten der Generaldirektion der
Staatseiaenbahnen Dr.-Ing. e. h. Dr* phil. Ulbricht für das Großkreuz
des Franz-[Joseph - Ordens, dem Oberbaurat und Vorstand der Eisen-
bahn-Betrieb sdireküon Dresden-A. Schönherr für das Komturkreuz
desselben Ordens, dem Oberbaurat bei der StaatseisenbahnverwaJtung
Köhler in Pirna und dem Finanz- und Baurat bei der Staatseisenbahn-
verwaltung F.W. Müller in Dresden für das Offizierakreuz desselben
Ordens.

Württemberg.
Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den Ober-

baurat Vischer, Mitglied der Generaldirektion der Staatseisenbahnen,
seinem Ansuchen entsprechend in den Ruhestand zu versetzen und
ihm aus diesem Anlaß das Ehrenkreuz des Ordens der württem-
bergischen Krone zu verleihen und den Baurat Ernst, Vorsta-nd der
Eisenbahnbauinapektion Ulm, seinem Ansuchen entsprechend in den
Ruhestand zu versetzen und ihm bei diesem Anlaß den Titel und
Rang eines Oberbaurats zu verleihen.

Baden«
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Gnädigst geruht,

die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen verliehener Auszeich-
nungen zu erteilen, und zwar dem Telegrapheningenieur Adolf Gamon
in Karlsruhe für das Königlich preußische Verdienstkreuz für Kriegs-
hilfe und dem König!, preußischen Baurat Friedrich Hafner, Ober-
ingenieur der orientalischen Eisenbahngesellscbaft, zur Zeit in München,
für das Ritterkreuz des K. u. K. österreichischen Franz-Joseph-Ordens
mit der Kriegsdekoration sowie dem Privatdozenten Dr. Adolf König
an der Technischen Hochschule Karlsruhe den Titel außerordentlicher
Professor zu verleihen.
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Saclt s en - Weimar.
Der Baurat Karl Ernst Veitwisch, früher Bezirksbaumeister in

Weimar, ist gestorben.
Sachs en-Altenbnrg.

Seine Hoheit der Herzog haben Gnädigst geruht, dem Geheimen
Hof baurat Theodor Hoppe in Altenburg das Ritterkreuz I. Klasse
des Herzoglich saolisen-enieatinischen Haus-Ordens, dem Geheimen
Baurat Alfred Wanckel in Altenburg den Titel Geheimer Regierungs-

Baurat und dem Bauamtsvorstand Baurat Johannes Bernhard!
in Altenburg den Titel Geheimer Baurat zu verleihen.

Elsaß -Lothringen.
Versetzt sind: der Wasserbauinspektor Schonfc von Straßburg

(Wasserbaubezirk Straßburg-Kanäle) nach Mttlhausen und Wasser-
bauinspektor Viville von Mülhausen nach Straßburg (Wasserbau-
bezirk Straßburg-Kanäle).

Gutachten und Berichte.

Anlage von Talsperren als Flußregulierungsmitjtel im Interesse der Landeskultur. *
Gutachten der KtfulgHcIieu Akademie des Bauwesens.

Berlin, den 23. Oktober 1917.
Zum Erlaß des Herrn Ministers der Öffentlichen Arbeiten vom

16, April 1914 — III A 21. 174. A — und dem Ersuchen des Herrn
Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vorn 10. März 1914
— I B I I b . 1206 - .

Der Akademie werden zwei Fragen vorgelegt:
Frage I: Ist die Anlage von Talsperren als Flußregulierungs-

mittel im Interesse der Landeskultur grundsätzlich zu empfehlen?
Frage II: Stehen die Kostenaufwendungen nicht außer Verhülnis

au den erwarteten Vorteilen?
Zu Frage I; Die Flußregulierungen im Interesse der Landes-

kultur können durch Talsperren unterstützt werden, soweit folgende
Ziele erreicht werden sollen:

1. Verhinderung einer zu tiefen Absenkung des niedrigen Wasser-
standes,

2. möglichste Erhaltung des für das Wachstum der Pflanzen
günstigsten gewöhnlichen und mittleren Wasserstandes,

<1. Verhinderung von unzeitigen Überschwemmungen und sonstiger
Schädigungen durch Hochwasser,

4. Ausführung von Ent- und Bewässerungen,
b. Verminderung der Kosten des Ausbaues und der Unterhaltung.
Zu 1. Ein übermäßig tiefer Wasserstand im Fluß fahrt zu

einer Senkung des Grundwassers im benachbarten Gelände, dadurch
zu einer Austrocknung dieses Landes und zu einer Schädigung der
landwirtschaftlichen Erträge. Eine im oberen Gebiet des Flußlaufes
angelegte Talsperre würde durch die Ansammlung des Wassers in
wasserreicher Zeit die Möglichkeit bieten, das aufgespeicherte Wasser
in wasserarmer Zeit abfließen zu lassen. Dadurch würde die Wasser-
menge im Fluß vergrößert, der Wasserspiegel gehoben und ein schäd-
lich tiefes Absenken des Grundwassers im Nachbargelände, das Auftreten
einer den Pflanzenwuchs hemmenden Dürre vermieden werden.

Zu 2. Die Erhaltung eines möglichst gleichmäßigen Grund-
Wasserstandes ist für die Pflanzen während des Wachstums von
besonderem Wert, weil dadurch die Nahrungsaufnahme durch die
Wurzeln begünstigt -wird und die Erträge der Ernten zunehmen. Die
Höhe des gleichmäßig zu haltenden Grundwassers ist abhängig von
Oey Beschaffenheit des Bodens, seiner größeren oder geringeren Bindig-
keit und von der Art der Pflanzen. Für Ackerkultüren ist eine größere
Tiefe erforderlich als für Wiesen. Da der Grundwasserstand vom
Wasserstand im Fluß abhängig ist, so muß während des Wachstums
der Pflanzen der für die Kultur günstigste Wasserstand möglichst
lange im Fluß erhalten werden. Dies kann mit Hilfe der Talsperren
geschehen. Eine nachteilige Absenkung kann durch Zuschußwasser,
eine nachteilige Anschwellung durch Festhalten der Wassermassen in
der Sperre selbst verhütet werden.

Auch für Forstkulturen ist die Erhaltung eines möglichst gleich-
mäßigen Wasserstandes von Bedeutung,

Zu 3. Ein ganz besonderer Wert ist den Talsperren als Fluß-
regulierungsmittel im Interesse der Landeskultur beizulegen, wenn
es sich um Verhütung unzeitiger Überschwemmungen durch
Hochwasser handelt. Überschwemmungen waschen auf Acker-
ländereien den Boden aus und schädigen die Erträge durch Ver-
hinderung des Wachstums und Ausfaulen der Pflanzen. Bei Wiesen-
kulturen schädigen sie den Landwirt durch Versandungen, durch
Fortführung des etwa gewonnenen Heues oder bei nicht geschnittenen
Wiesen durch Verschlammung 'und Eingehen der guten Süßgräser.
Es kommen hier vornehmlich diejenigen Hochwasser in Frage, die
während des Wachstums der Pflanzen auftreten, also die Sommer-
hochwasser. Wenn die Talsperre im oberen Einzugsgebiet des
Flusses die Regenmassen aufhält, bevor sie in den Fluß gelangen,
so wird die Anschwellung verhütet. Nur diejenigen Wassermassen
kommen in den Fluß, die auf das Gebiet unterhalb der Talsperre
niederfallen, und ferner diejenigen, welche die Talsperre bei voller
Füllung nicht mehr aufnehmen kann.

Um die beabsichtigte Wirkung auszuüben, ist bei den Talsperren
ein sogen.Hochwasserschutzraum vorzusehen. Dieser Schutzraum,
dessen Größe sich nach der Wasserführung richtet, kann von vorn-
herein entworfen werden; er kann aber auch durch die Einrichtung
des Talsperrenbetriebes geschaffen oder vergrößert werden, wen»
nämlich durch zeitiges Ablassen des in der Talsperre für andere Zwecke
gesammelten Wassers dafür Sorge getragen wird, daß bei Eintritt des
gefährlichen Hochwassers der nötige Schutzraum vorhanden ist.

Der Nutzen des Hochwasserschutzraumes, die dadurch bewirkte
Minderung der Hochwassergefahren, läßt sich neben einer geschickten
Leitung des Talsperrenbetriebes auch steigern durch Anlage besonderer
kleiner Ausgleich weiher oberhalb der Talsperren. Diese Weiher
nehmen diejenigen starken Regenmengen auf, welche sich in großen
Massen auf kurze Zeit zusammendrängen und den Hochwasserschutz-
räum und damit die Talsperren überlasten könnten. Sie halten diese
Regenmengen fest und lassen sie bald darauf nach der Talsperre ab-
fließen. So wird die Wirkung der Hochwasserwelle gehrochen. Die
Weiher Uegon während der längsten Zeit des Jahres trocken und können
als Weide benutzt werden. Ihre Benutzung wird nur kurze Zeit
durch die Überflutung unterbrochen.

Wie die sommerlichen Hochfluten werden auch die winterlichen
Hochfluten von den Talsperren zurückgehalten. Dies ist ein Vorteil
für Flußtäler mit moorigem Untergrund, da diese nach dem heutigen
Stande der Moorkultur winterlichen Überflutungen nicht ausgesetzt
werden dürfen.

Zu 4. Die Ausführung von Entwässerungen wird durch den
Bau von Talsperren begünstigt. Denn da die Talsperren große Wasser-
massen zurückhalten, so wird die "Wasserführung der Flußläufe be-
schränkt und damit die Entwässerung des Bodens erleichtert, was
namentlich im Frühjahr bei Beginn des Wachstums von Nutzen ist*

Anderseits wird auch die Bewässerung des Bodens durch die
Talsperre nicht allein begünstigt, sondern vielfach erst ermöglicht.
Künstliche Überschwemmungen der Flußtäler können ausgeführt
werden. Die Flußtäler mit mineralischem Untergrunde würden auf
Wunsch der Landwirte — sofern diese die Überflutung ala fruchtbringend
einschätzen sollten — mit Hilfe des in den Talsperren aufgespeicherten
Wasservorrats künftig planmäßig, daher in wirkungsvollerer Weise
als früher unter Wasser gesetzt werden können. Bei den in
Deutschland für Bewässerungen neben anderen Zwecken angelegten
Talsperren wurden die Zwecke der Bewässerung voll erreicht. Die
in den Vogesen erbauten Talsperren haben für die unterhalb be-
findlichen Wiesen segensreich gewirkt. Es ist daher wahrscheinlich,
daß die Benutzung der Talsperren für Bewässerungszwecke zunehmen
wird, wenn die Bewässerung von Wiesen und Weiden in erfreulicher
Weise sich weiter entwickeln und auch auf die Ackerländereien aus-
dehnen sollte.

Zu 5, Durch die Zurückhaltung der Hochwasser in den Talsperren
wird der weitere Vorteil erreicht, daß die Kosten für Ausbau und
Unterhaltung der Flüsse vermindert werden. Die Unregelmäßig-
keiten im Fluß&chlauch, die Zerstörungen an den Ufern und der Sohle
werden vorzugsweise durch die Hochwasser mit ihren gewaltsamen
Einwirkungen veranlaßt. Eine Beschränkung der Hochwasserführung
in einem Fluß beschränkt sonach die zerstörende Einwirkung des
Wassers auf den Fluß. Die starken Versandungen werden gemindert,
die Uffciabbrüche werden geringer, die Deiche sind weniger gefährdet,
die Deichlasten werde» beschränkt. Sonach werden die Kosten für
Auabau und Unterhaltung der Flüsse gemindert. Dieser Vorteil trifft
sowohl den Staat bei Wasaeriäufen I. Ordnung wie die Anlieger bei
Wassefläufen II. und III, Ordnung.

( Auf andere Vorteile der Talsperren . fttr Zwecke der Landes^
kultur, wie z. B. die Reinigung und Spülung der Flußläufe, die Ver-
sorgung mit Trinkwasser, die Beschaffung von elektrischer Kraft und
elektrischem Licht für landwirtschaftliche Betriebe u. dgl., soll hier
nur kurz hingewiesen werden. Gegen die Talsperren wird gelegent-
lich geltend gemacht, daß Sinkstoffe zurückgehalten werden. Diese
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Sinkstoffe bestehen aus grobem Gerolle. Kies, Sand und Schlick.
Hiervon ist der Schlick wegen seiner düngenden Wirkung wertvoll
für die Landwirtschaft. Gerolle, Kies und Sand verderben durch
Uberdeckung die Kulturländer. In dem Wasser der Gebirgsflüsse,
welche die Talsperren speisen, ist nur -wenig Schlick enthalten, da-
gegen Gerolle, Kies und Sand in überreichen Mengen. Das Zurück-
halten dieser schädlichen Stoffe durch die Talaperren ist sonach ein
Vorteil für die Landwirtschaft. Nun setzen sich in den Talsperren
die steinigen und kiesigen Stoffe zuerst ab, darüber der Sand und
schließlich der Schlick. Die geringen Schlickmengen bleiben lange
schwebend im Wasser, sie gebrauchen viel Zeit zum Absetzen. Durch
die Grimdablässe kommt darum ein nickt unerheblicher Teil des Schlicks
wieder zum Abfluß und gebt daher der Landwirtschaft nicht verloren.
Ein Teil der Schlickmengen bleibt allerdings in der Talsperre. Dieser
Verlust ist indes so mäßig, daß er meist durch den Vorteil des Zurtlck-
haltens der steinigen und sandigen Massen aufgehoben wird.

Weiter wird gegen die Talaperren bei Abschätzung ihres Nutzens
für die Landeskultur der Einwand erhoben, daß ihre Anlage sich in
der Regel nur bei gleichzeitiger Ausnutzung der gewonnenen Wasser-
kräfte ermöglichen läßt und daß das Erfordernis des Wasserablassens
für beide Zwecke nicht übereinstimmt. Das ist richtig. Das Wasser
wird für Kraftzwecke ungleich abgelassen, für Zwecke der Landes-
kultur ist aber ein gleichmäßiger Wasserabfluß wünschenswert, unter
Umständen erforderlich. Hier kann aber durch Ausgleichweiher
unterhalb der Talsperre wenigstens hinsichtlich der̂  Tages wasser-
mengen mit Erfolg geholfen werden. Diese Weiher nehmen während der
Stunden starker Wasserabgabe aus der Sperre einen Teil des Wassers
auf und fuhren es in den Stunden schwacher Wasserabgabe dem Flußlauf

als .Zuscbußwasser wieder zu. Die Ausnutzung der Kraft an der
Sperre wird hierdurch nicht berührt. So erhält die Landwirtschaft
die gewünschte gleichmäßige Wasserzuführung und die Industrie wird
nicht benachteiligt.

Aus allem geht hervor, daß die Frage I, ob die Anlage der Tal-
sperren als Flußregulierungsmittel im Interesse der Landeskultur
grundsätzlich zu empfehlen ist, zweifellos bejaht werden muß.

Frage II. Stehen die Kostenaufwendungen nicht außer Ver-
hältnis zu den erwarteten Vorteilen?

Diese Frag-e läßt sich allgemein nicht beantworten. Sie kann
nur von Fall zu Fall untersucht werden, denn die Kosten der Tal-
sperren sind nach den örtlichen Verhältnissen sehr verschieden. Ebenso
ist der Nutzen sehr verschieden, je nach der Beschaffenheit des Flusses,
des Flußtals und seiner Ausnutzung für Zwecke der Landeskultur.
Je höher entwickelt die Kultur ist, um so größeren Nutzen wird sie
von der Talsperre haben, in um so besserem Verhältnis werden die
landwirtschaftlichen Vorteile zu den Kosten stehen.

Wenn die Kosten der Talsperren durch die landwirtschaftlichen
Vorteile allein nicht gedeckt werden sollten, so ist zu erwägen, daß
die Talsperren in der Regel neben den landwirtschaftlichen Aufgaben
auch einer Reihe anderer Zwecke zu dienen haben, wie der Trink-
wasserversorgung, der Erzeugung von elektrischer Kraft, der Erhöhung
des Niedrig Wasserstandes der Flüsse, der Erhaltung des Grundwasser-
standes im Flußgebiet u, dgl. m. Diese Vielseitigkeit der Aufgaben,
welche die Talsperren erfüllen, erleichtert die Wirtschaftlichkeit ihrer
Ausnutzung auch für landwirtschaftliche. Zwecke.

Königliche Akademie des Bauwesens.
Hinckeldeyn,

[Alle Hechte vorbehalten,] Nichtamtlicher Teil.
Schriftleiter: Friedrich Schnitze und Gustav Meyer.

Zur Frage der Künstlerischen Ausgestaltung des Straßenbildes.
Nach dem Kriege muß auf dem Gebiete des Wohnhausbaues mit

einer Bautätigkeit in einem Umfange gerechnet werden, wie er kaum
je vor dem Kriege in die Erscheinung getreten ist. Die Not an
Wohnungen ist eine Kriegseracheimmg, von der, abgesehen vom
platten Lande, nur wenige Orte verschont geblieben sind. Die
Wohnungsnot ist vielfach so groß, daß nicht nur ganze Straßezizüge,
sondern ganze Stadtviertel und Stadtteile neu erstehen müssen. Mit
Sorge und Unruhe muß den kommenden Dingen entgegensehen, wer
unsere Städte lieb hat. Auf Jahrhunderte hinaus werden die neu-
erstehenden Straßenaüge unseren Nachkommen ihre Sprache reden
und ihnen von dem Geist derer erzählen, die sie in die Welt gesetzt
haben. Ist man aueb nur einigermaßen berechtigt, Gutes zu erwarten
auf einem Gebiete, auf dem bis heute jedem, auch wenn er noch so
wenig vom Wohnungsbau verstand, zu sündigen erlaubt war? "Wie
werden unsere Straßen in 10 und 20 Jahren aussehen ? Diese Fragen
sind berechtigt, da heute nicht nur jeder Architekt und jeder Künstler,
sondern auch jeder gebildete Laie, der mit offenen Äugen durch die
Welt geht und noch nicht jeglichen Empfindens für Stimmung und
Stil bar ist, weiß und täglich an sieb selber neu erlebt, wie un-
befriedigend die Hauserwandungen unserer Straßen wirken. Die un-
künstlerisehe Unruhe, die durch unsere Häuserzeilen schwirrt, hat gar
viele Ursachen von den grobgeschlachten Vergehen, die gegen die
einfachste und selbstverständlichste nachbarliche Rücksichtnahme ver-
stoßen, bis herab zu jenen Verstößen, welche uns oft zunächst nur*
gefühlsmäßig klar werden. Von der feineren Auswirkung maßstäb-
lichen Gleichgewichts bei der Abmessung der gesamten Verhältnisse
wie auch der Einzelheiten kann nicht die Kede sein, wo schon die
gröbere Zusammenstimmung der Häusermassefl und der Formen-
gebung fehlt. Wird doch das „künstlerische Wechselfieber" selbst
von Architekten unter dem Schlagwort des „Rechtes der Individualität"
vertreten. Die Folgen derartigen Architekturgebabrens sind nur allzu
selbstverständlich. Unser Blick hängt — meist mit Schaudern — am
Einzelhaus, und seinen Einzelheiten, immer wieder wird er gewaltsam
abgedrängt von der großen Einheit, der Straße, dem Baublock, dem
Raumganzen. Zwar gab es Leute, die diese Fehler erkannten, und
man versuchte mit Bau Verordnungen über den Ausgleich der Haus-
höhen, Über den Anschluß der Nachbargiebel und die Anpassung der
Dachneigungen usw. die gröbsten Schaden zu verhindern. Es kann
auch nicht geleugnet werden, daß unter den gegebenen Verhältnissen
manches Gute, besonders wenn sieb eine zeitgemäße Bauberatung der
Dinge anaahm, erreicht worden ist. Daß aber das Erreichte nicht
genügt, lehrt der Anblick unserer Straßen, fühlt man beim Vergleich
mit dem, was die Bauausführungen verschiedener gemeinnütziger Bau-
vereine und einer Reihe von Arbeitersiedlungen, aber auch — die

Gerechtigkeit gebietet, sie nicht zu vergessen — manche Schöpfungen
unserer Vorfahren durch ihr künstlerisches Empfinden für Einheitlich-
keit und Gesamtwirkung auszeichnet. Derartige Einzelvorschriften
bieten eben keine ausreichende Gewähr, um eiüe von großen, lei-
tenden Gesichtspunkten ausgehende künstlerische Ausgestaltung unserer
Straßenbilder durchzusetzen.

Kürzlich sind nun zwei beachtenswerte Schriften erschienen, die
die Aufgabe der künstlerischen Ausbildung unserer Straß enwan düngen
durch praktische Vorschlage lösen wollen. Am weitgehendsten sind
diejenigen von Wagner in seinem Buche „Grundlagen modellmäßigen
Bauens. Ein städtebaukünstlerisches Zeitprogramm*.1) Der Verfasser
untersucht in dem ersten Abschnitt seiner Arbeit in großen Zügen den
Werdegang des künstlerischen Wohnhausbaues froherer Zeiten, um so
an Hand der geschichtlichen Grundlagen beweisend darzutun, daß nur
„modellmäßiges Bauen als allgemeiner Grundsatz" zu künstlerisch be-
friedigenden Lösungen führen könne. Unter „Modellen" (ein Ausdruck,
der vielleicht nicht ganz glücklich gewählt ist, weil er sich im Sinne
des Verfassers nicht mit dem heute allgemein üblichen Begriff einer
körperlichen Darstellung deckt) versteht der Verfasser, ähnlich den
Musterzeichnungen, die besonders im 17. und 18. Jahrhundert von
fürstlichen und städtischen Bauaratern ausgearbeitet wurden und für
die Bauherren verbindlich waren, von behördlichen Stellen entworfene
Pläne; sie sollen aber nicht etwa — wie meistens in klassizistischer
Zeit — die einzelnen Häuser, sondern die ganzen Blöcke, die Plätze,
Straßen und Straßenabschnitte, soweit diesen eine räumliche Eigen-
bedeutung zukommt, vor der praktischen Ausführung unter einem
einheitlichen künstlerischen Gesichtspunkt, der für alle Einzelgebilde,
aus denen sich das Ganze zusammensetzt, maßgebend ist, so weit
in ihrer Gestaltung festlegen, daß alle wesentlichen Gedanken, die
für die Durchführung der künstlerischen Idee unumgänglich notwendig
sind, unzweideutig daraus erkannt werden können. Ihr stadtbau-
künstlerischer Zweck ist demnach die Schaffung geordneter Unterlagen
zur Herstellung einer architektonisch befriedigenden Raumgestaltung.
Da das Modell die Gesamtplanung nur grundsätzlich behandelt, bleibt
für die Ausgestaltung der Einzelheiten noch so viel Übrig, daß die
Bedürfnisse des Hausbaues mit dem Gebot der Unterordnung unter
das Raumganze in Einklang gebracht werden können.

Der Verfasser legt in seinen Ausführungen klar, wie schon Be-
bauungsplan und Fluchtlinienplan als erste Voraussetzungen künst-

l) Grundlagen modellmäßigeaBaueus. Ein st&dtebaukünstlerisches
Zeitprogramm. Von Regierungsbaumejster Ludw. Wagner-Speyer,
Stadtbauinspektor in Chemnitz. Berlin 1918. Verlag von Wilh. Ernst
u. Sohn. X u. JSßS. in 8° mit 35 Textabbildungen. Preis geheftet
7 JC, kartoniert 8 JC.
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lerischen Gelingens unter dem Gesichtswinkel des „Modells" entstehen
müssen, wie dann die „äußeren Räume" als unterste städtebauliche
Einheit vom Raumgrundriß zur Modellfassade führen. Dem, was hier
gesagt wird, kann man nur Wort für Wort zustimmen. Die Aus-
führungen beweisen, daß sie von einem Fachmann geschrieben sind,
der die Not unserer Zeit auf diesem Gebiet voll und ganz erkannt
hat und weiß, wo der Hebel zur Besserung eingesetzt werden muß.
Aber die Praxis geht heute in der Kegel den umgekehrten Weg! Auch
den gegen seine Ausführungen zu erwartenden Einwendungen weiß
der Verfasser von vornherein zu begegnen. Den Vorwurf der zu be-
fürchtenden Eintönigkeit widerlegt er z, B. nicht nur durch beweis-
kräftige theoretische Ausführungen, sondern er zeigt auch, die Ab-
Wandlungsfähigkeit der Modellpläne, die der persönlichen Gestaltung
reichlichen Spielraum überlassen, an praktischen Beispielen (Abb. 1).
Darüber hinaus kann auf dem Wege der „Modelle" das Raumbild
durch Verschiebungen der Gebäudehöheii innerhalb eines Str&ßenzuges
nach den verschiedensten Bedürfnissen, seien diese künstlerischer
seien sie praktischer Art, in der mannigfaltigsten Art und Weise ge-
gliedert werden (Abb. 2).

Von besonderem Wert ist dann noch der zweite Hauptabschnitt
des Buches, in dem die Grundlagen der Durchführung, und zwar die-
jenigen wirtschaftlicher, rechtlicher, organisatorischer und praktischer
Natur ausführlich behandelt werden. Sie gipfeln in der Forderung
nach einem Ausbau der Gesetzgebung, mit dem Ziel, „daß fortan nicht
mehr rein technische Gesichtspunkte in Bausachen dag einseitige
Übergewicht behalten oder nur die Abwehr von Verunstaltungen auf
der ästhetischen Habenseite steht, sondern daß die behördliche Ge-
nehmigung allgemein auch von sohönneitliehen, insonderheit stadtbau-
künstlerißchen Voraussetzungen abhängig; gemacht wird. Als Grund-
lage für den Einzelbau und Ergänzung der Fluchtlinie wäre daher
bei allen entsprechenden Fällen ein Raumentwurf, der das jeweils
Erforderliche entsprechend verdeutlicht, von Amts "wegen aufzustellen
und zu bedingen, daß die Ausführung mit diesem „Modell" richtig in
Einklang gebracht wird".

Für nicht ganz so weitgehende, grundstürzende Maßnahmen wie
Wagner tritt das zweite Buch ein, das auf den verstorbenen Geheimen
Baurat Kayser zurückzuführen und unter dem Titel „Die kubische
Berechnung der Bebauung von Grundstücken" von der Vereinigung
Berliner Architekten herausgegeben worden ist.a) Die Schrift hat eine
interessante Vorgeschichte, da sie ihre Entstehung letzten Ursprungs
einer Anregung des Deutschen Kaisers verdankt, der den verstorbenen
Architekten bei einer Unterhaltung über die Gründe für den schlechten
architektonischen Kindruck unserer großstädtischen Straßenbilder be-
fragt hatte. Die vorgenannte Vereinigung hielt es für ihre Ehren-
pflicht, die Arbeit des Verstorbenen zu vollenden. Diese geht in ihrer
Einleitung zwar von Berliner Verhältnissen aus, indem sie eine knappe
Schilderung der Entwicklung der Berliner Bauordnungen gibt, aber
die grundlegenden Ausführungen können ganz unabhängig von Berlin
auf alle großstädtischen Verhältnisse angewendet werden.

Das Kaysersche Buch will die Lösung der künstlerischen Aus-
gestaltung des Straßenbildes durch die Anwendung der „kubischen
Bauordnung" herbeiführen. Der Vorschlag ist insofern umfassender
als derjenige Wagners, als er nicht nur die Gestaltung der Fassade,
sondern zugleich auch diejenige des Grundrisses bestimmend beein-
ilussen will- Nun ist ja der Gedanke der kubischen Bauordnung nicht
neu, sondern er ist schon öfter, besonders seit man sich im Jahre 1894
mit der Einführung einer solchen in München getragen hatte, im
Schrifttum behandelt worden;*) aber m. W. noch nie mit so ein-
dringlicher, klarer Sprache und so anschaulichen Abbildungen wie in
der Kayserschen Schrift,

Als Vorzug der kubischen Bauordnung wird vor allem der Um-
stand bezeichnet, daß sie auf der einen Seite eine der grundlegenden
Aufgaben aller Bauordnungen, nämlich die Bekämpfung des auf über-
mäßige Ausnutzung des Baugeländes ausgehenden Spekulantentums
erfüllt, dabei aber auf der anderen Seite' der künstlerischen Tätigkeit
des Architekten keine unnötigen Hemmungen in den Weg legt, sondern
im Gegenteil dem schaffenden Baumeister sogar eine größere Be-
wegungsmöglichkeit — besonders bei der Verteilung der Häusermassen
in der Straßenfassade — einräumt (Abb. 4), Dieses Ziel sucht die
kubische Bauordnung dadurch zu erreichen, daß ßie nicht, wie die
meisten Bauordnungen, die Baubeschränkung auf der Flächenberech-

3) Die kubische Berechnung der Bebauung von Grund-
stücken. Von Professor Sr.^rtg. e. h. Heinrich Kayser, Geheimer
Baurat. Mit Unterstützung der Akademie des Bauwesens heraus-
gegeben von der. Vereinigung Berliner Architekten, Ortsgruppe Groß-
berlin des Bundes Deutscher Architekten, erläutert und ergänzt von
A. Hartmann, Arch. B. D. A. 89 S. mit 10 Blatt Abbildungen. Das
Buch wird nur an Mitglieder zum Selbstkostenpreis von 5,70 M ab-

3) Vgl. z. B. Redlich, Hygiene, Bauordnung und Parzellierung.
Berlin 1914. Verlag von Wilh. Ernst u. Sohn, S. 31 u. f.

A. Fassadenachema. H. Geänderter Maßstab.
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C. Senkrechte Gliederung. D. Wagerechte Gliederung.
Abb. 1. Verschiedenartige Ausbildung

desselben Fassadensehemas.

A. Wechsel in Wiederholung.
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/?. Eckbetonung mit Bauwich.

C. Staffelung nach der Mitte.
Abb. 2. Wechselnde Fronthöhen im Block.

nung des zu überbauenden Raumes aufbaut und neben der Fest-
setzung der bebaubaren Fläche die Höhe der Gebäude festlegt, sondern
an die Stelle der Flächenberecanung die Berechnung des umbauten
Raumes treten läßt. Also das Ergebnis aus Fläche mal zulässiger
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Abb. Entwurf A. Hartmann.

Abb. 4, Entwurf A. Hartmann.

Höhe, der Kubus, wird errechnet und — das ist der grundlegende
Gedanke — beliebig verteilt. Bei gleichem kubischen Inhalt zweier
Baumasaen entspricht der größeren Flächenbedeckung eine ent-
sprechend geringere Entwicklungsmöglichkeit nach der Höhe; um-

gekehrt bedingt eine größere Höhe
des Gebäudes die geringere Über-
bauung des Grundstücks (vgl,
Abb. o, in welcher die Fläche, auf
deren t!berbauung bei dem Eck-
haus und dem Mittelflügel zu-
gunsten einer größeren Höhen-
ausnutzung verzichtet wurde, durch
eine punktierte Linie angedeutet
ist, sowie Abb. 3, ans welcher die
Fassaden Gestaltung mit der unter-
schiedlichen Höhenausbildung zu
ersehen ist). Mit dieser Schilderung
ist bereits das grundlegende Rüst-
zeug beschrieben, mit dem Kayser
unsere Architekten befähigen will,
die Straüeubilder von der heutigen
unkünsfelerischen Unruhe zu be-
freien, aber auch die unerwünschte
Eintönigkeit fernzuhalten. Duzu
ist es wieder selbstverständliche
Voraussetzung, daß der Architekt,
genau wie es Wagner fordert, auf
die Gesamtcrscheinung eines ganzen
Straßenzuges bezw. eines ganzen
Baublocks entscheidenden Kinfluß
gewinnt. Unter dieser Voraus-
setzung kann er einzelne Bauteile
einer Blockfront höher oder niedri-
ger gestalten, ohne dabei, wie es
bei den üblichen Bauordnungen
meisteus der Fall ist, materielle
Opfer in der Ausnutzung zu bringen.

Das sind die Vorschläge, so-
weit sie die Fassadengestaltung
betreffen. Sie werden noch durch
eine Anregung ergänzt, die zu-
gleich eine befriedigendere Grund-
rißlosung und damit eine gesund-
heitlich einwandfreiere Form der
Baublöcke herbeiführen soll. Nach
dem Kaysersehen Buche sollen näm-
lich bei allen Teilen eines Bau-
blocks die hinteren Grundstück-
grenzen überhaupt nicht und die
seitlichen nur in der Tiefe des
Vorderhauses bebaut werden dürfen.
Alle Bauteile müssen von der hinte-
ren Grundstückgrenze und den frei-
bleibenden seitlichen Grenzen min-
destens ti m entfernt bleiben. Hier-
durch wird erreicht, daß — bei
einer durchschnittlichen Blocktiefe
von nicht über (H m (und 150 bis
2UÜ m Länge) — alle Seitenflügel
und Quergebäude fortfallen. Statt
dieser entstellt an der Hoffront
ein Mittelilügel. der zwar von drei
Seiten Licht und Luft einführen,
aber (leider!) in seinem Innern
der Lichthöfe nicht entbehren kann
(Abb. (i). Im ganzen Block entsteht
auf diese Weise ein großer zu-
sammenhängender Hofraum, dessen
Weiträumigkeit für das einzelne
Haus noch durch die Versetzung
der seitlichen Grundstückgrenzen
gegeneinander gesteigert werden
kann (Abb. b u. 6). Diese Vor-
schläge sind selbstverständlich nur
bei Vorhandensein eines Umlege-
Verfahrens durchführbar.

Die Gegner der kubischen
Bauordnung beanstanden, daß
auch über die im allgemeinen üb-
liche Höhenlinie hinaus Aufbauten
vorgenommen und in diesen Räume

zum dauernden Aufenthalt von Menschen untergebracht werden sollen;
diese Zugeständnisse bezüglich der Höhenentwicklung unserer Wohn-
hausbauten glauben sie niclit verantworten zu können. Andere wieder
sind der Meinung;, die Vorteile, welche die Kayserschen Vorschläge in
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Abb. f>. Entwurf A. Hartmann.

der Gestaltung der Baublöcke durch Vermeidung der Seitenflügel und
Quergebäude aufweisen, auch jetzt schon ohne die kubische Bau-
ordnung durch seitliche und hintere Baulinien erreichen zu können.
Daß man, wie Dritte behaupten, auf dem Dispenswege heute bereits
die gleichen Ziele erreichen könne, wie sie von der kubischen Bau-
ordnung erstrebt werden, erscheint mir am wenigsten zutreffend.

Man mag sich nun zu diesem Streit der Meinungen stellen wie
man will, in jedem Fall wird man zugeben müssen, daß die Kayser-
sche Schrift außerordentlich lesenswert ist und reiche Anregung ge-
währt. Ihr gebührt ebenso wie der Wagnersehen Arbeit das Verdienst,

Abb. 6. Entwurf H. Kayser.

eine der wichtigsten Aufgaben unserer neuzeitlichen Sta4tbaukunst
rechtzeitig wieder angeschnitten und mit ihrem Weckruf an die Ge-
wissen der Fachgenossen gepocht zu haben. Für Freunde wie Gegner
der Gedankenwelt der genannten Verfasser wäre es sicherlich das Er-
freulichste, wenn deren theoretische Vorschläge zunächst einmal in
beschränktem Umfange durch praktische Ausführung auf ihre Wirkung
ausprobiert werden könnten. Vielleicht gelingt dies für die Kayser-
seben Vorschläge den in der Vereinigung Berliner Architekten zahlreich
vorhandenen Freunden des Verstorbenen, während man den Wagner-
seben Gedanken wünschen möchte, daß ihr Vater ihnen in seinem
neuen Wirkungskreis als Stadtbaurat von Fürth wirkliches Leben
einhauchen könnte.

München, Regierungsbaumeister Sr.'fytg. A l b e r t Gut.

Die belgischen
Vom Regierungsbaumeister Franz

Die schiffbaren Wasserstraßen in Belgien durchziehen das Land
im allgemeinen von der Süd- zur Nordgrenze, sie gehören den drei
Flußgebieten der Maas, der Scheide und der Yser an, zwischen
•welchen von Menschenhand zahlreiche Verbin dun gsmöglicbkeiten ge-
schaffen sind.

Die Gesamtlänge der schiffbaren Wasserwege mißt 1692 km. Die
von der belgischen Regierung angegebene Gesamtlänge ist um einige
hundert Kilometer größer; oben sind dagegen nur die tatsächlich
schiffbaren Wasserwege erfaßt. Da das Land eine Oberfläche von
2!)4.T1 qkm umfaßt, so entfallen auf eine Fläche von 100 qkm (10 X 10}
rd. b'ro km schiffbare Wasserläufe, Für Deutschland ist diese Ver-
biiltniszahl ü,(>km, für Groß-Britannien 2,,'J, für Frankreich '2,mJ und
für die Niederlande 15,7 km. Das Wasserstraßennetss Belgiens muß
hiernach als dicht bezeichnet werden, nur von dem benachbarten
Holland wird es UbertrorTen,

Freiströmende Flüsse sind in der Gesamtlänge der schiffbaren
Wasserwege mit ̂ U km vertrete», hir.\ km entfallen auf kanalisierte
Flüsse und 9?>2 km auf Kanäle. Der Staat ist naturgemäß in erster
Linie an dem Besitz der Wasserstraßen beteiligt, er verfügt über
1476 km, während iJlfi km, also nl. 13 vH nichtstaatlicher Verwaltung
unterstehen, und zwar gehören 44 km den Provinzen, -:Ji) km Ge-
meinden und 1,'S3 km sind im Besitz von Gesellschaften. Ganz an-
sehnliche Verkehrswege sind der privaten Bewirtschaftung überlassen,
so der Brüssel-Rupel-Kanal, der Brllggc-Xeebrüggc-Kanal, der Blaton-
Ath-Kaiui!» ja selbst ein Öffentlicher Fluß wie die kanalisierte Dender.

Die Hauptadorn des belgischen Wasserstraßennetzes, Maas, Scheide,
Yser, haben ihren Ursprung in Frankreich, hier sind sie bereits schiffbar
geworden, auch strahlen sie eine bedeutende Anzahl schiffbarer Neben-
flüsse und künstlicher KttHäle nach Frankreich aus, so daß die Ver-
bin dun gsmöglichkeiten mit dem nordöstlichen und nördlichen Wasser-
straßennetz Frankreichs außerordentlich mannigfaltig sind. Mit Aus-
nahme der Yser liegen die Mündungen der Hauptwasseradern auf
niederländischem Gebiete, wo sie einerseits mit dem engmaschigen

*) Dieser Aufsatz ist dem „Beifried", Monatschrift für Gegenwart
und Geschichte der beigischen Lande, Beifried -Verlag in Brüssel,
3. Jahrg., 2. Heft, entnommen.

Wasserstraßen/'
Bock in Brüssel (Baudirektion).
Wasserstraßennetz Hollands und durch dieses mit der Hauptverkehrs-
ader des nordwestlichen Europa, dem Rhein, in Verbindung stehen,
anderseits den Anschluß an das verkehrsreichste Hauptmeer der Welt,
die Kordsee, vermitteln.

Von Natur sind die belgischen Wasserstraßen zu einem wichtigen
Bindeglied in dem Wasserstraßennetz der nordwesteuropäischen In-
dustrieecke geworden. Einzig die belgische Ostgrenze nach den»
Deutschen Reiche hin wird von Wasserstraßen nicht durchstoßen.
Nach dem Rhein gelangt der belgische Schiffer nur auf dem Umwege
über Holland oder auf dem noch weiter ausholenden Umwege Über
die französische Maas und deren Kanalverbindungen nach dem Elsaß
zum Oberrhein.

Ein Blick auf die topographische Karte Belgiens zeigt, daß im
allgemeinen das "Wassernetz in der ebenen westlichen Hälfte dichter
ist als in der gebirgigen Östlichen Landeshälfte. In der westlichen
Hälfte verlaufen in nördlicher Richtung der von den Kanälen des
Yser-Gebietes länge der Küste gebildete Wasserstraßenzug OalaiB-
Dlinkirchen - Veurne - Niouport - P[asschendaele - Brügge - Stuis, weiter
binnenwärts die kanalisierte Lys und deren nördliche Fortsetzung,
der Ableiturigskanal der Lys, ferner die Obere Scheide mit ihrem
nordwärts gerichteten Ausläufer, dem Kanal Gent-Terneuzen, ost-
wärts fortschreitend sodann die kanalisierte Dender mit ihrer nach
Süden sich erstreckenden Verbindung, dem Blaton-Ath-Kanal, endlich
inmitten des Landes die Verbindung von der Sambre zur See-Scheide,
vermittelt durch die Kanäle von Charleroi nach Brüssel, Brüssel-
IUipel und den Hupelfluß- In der Östlichen Landeshälfte besteht da-
gegen nur die eine fturt -Kord- Verbin düng der Maas nebst dem gleich
gerichteten Lüttich-Maastricht- und Maastricbt-Herzogenbusch-Kanal.

An natürlichen Querverbindungen zwischen diesen vorwiegend
südüördlich gerichteten Wasserstraßen fehlte es. Die Technik hat
hierfür im Laufe der Jahrzehnte seit der Begründung des belgischen
Staates Ersatz geschaffen. Es besteht heute eine solche Querverbindung
im Norden des Landes längs der holländischen Grenze von Ltittich
bis Zeebrügge bezw, Ostende; sie wird gebildet vom Maas-Seiten-
Kanal (Lüttich-Maastricht- und Maastricht-Herzogenbusch-Kanal), von
welchen bei Bocholt der in westlicher Richtung nach Antwerpen ver-
laufende Maas-Bchelde-Kanal abzweigt; von Antwerpen bis Gent bildet
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die See-Scheide die Fortsetzung, von Gent ab bis Brügge bezw. Oat-
ende und Zeebrügge der diese Städte verbindende Kanal. Durch den
Umstand, daß dieser Wasserstraßen zug bei Maastricht auf etwa 8 kro
Länge holländisches Gebiet durchschneidet, wird der Wert dieser Quer-
verbindung erheblich herabgemindert. Vollkommen auf belgischem
Boden verläuft demgegenüber die zwischen Namur und Nieuport ge-
schaffene Wasserstraßenverbindung, die von Namur bis Charleroi der
Sambre folgt, an letzterem Ort auf den Charler oi-Brüasel-Kanal über-
geht, diesen in der Gegend von La Louviere verläßt und dem Canal
du Centre nach Mons folgt, sodann den Mons-Conde-Kanal bis dicht
vor der französischen Grenze benutzt, den einspringenden französi-
schen Gebietsteil von Condt? mit dem Pommer'oeul-Antoing-Kanal
umgeht, dann die Obere Scheide bia Bossuyt einbezieht, die Wasser-
scheide zwischen Scheide und Lys in dem einen Tunnel aufweisenden
Kanal Bossuyt-Kortryk durchstößt, sodann lysaufwärts bia Comines
verläuft und mittels des noch der Vollendung harrenden Kanals von
der Lys nach Ypera zu den von Ypern nach Nieuport verlaufenden
Wasserstraßen hiuttberleitüt Bis zum Kriegsausbruch fehlte in dieser
Wasserstraßenverbindung das Mittelstuck, der Canal du Centre mit
seinen vier Hebewerken von je rd. 16 m Hubhöhe, dessen Bau zwar
bereits im Jahre 1879 durch Gesetz angeordnet, aus den verschiedensten
Gründen aber hingezögert-worden ist. Die Fertigstellung erfolgte 1917
durch die Baudirektion des Generalgouvernements,

Antwerpen und Gent sind, den beiden Brennpunkten -einer
Ellipse vergleichbar, die Hauptpunkte dieses Wasserstraßennetzes.
Beide Punkte haben Verbindung zur See: Antwerpen durch die See-
Scheide, Gent durch den künstlich geschaffenen Großschiffahrtsweg;
nach Terneuzen.

Man zählt im gesamten Wasserstraßennetz 274 Schleusenstufen,
4 Zwillingshebewerke (Canal du Centre) und 2 Schiffahrtstunnel (im
Zuge des Brüssel-Charleroi-Kanals von 1050 m Lange und im Kanal
Boasuyt-Kortrijk von ÖIJ m Länge), Die Abmessungen der Wasser-
straßen sind wenig einheitlich, in Niederbelgien weisen sie in der
Hegel größere Querschnitte auf als in Hochbelgien, Zwischen dem
größten zulassigen Schiffe von 30 t Tragfähigkeit auf der kanalisierten
Ourthe und demjenigen von 70 t. des Charleroi-Kanals einerseits sowie
dem großen nach Gent und Antwerpen hinauffahrenden Rheinkahn
von 2000 bis 2400 t Tragfähigkeit trifft man eine bunte Reihe aller
möglichen Zwischenarten an. Am meisten ist noch die belgische
Peniche vertreten, ein 3501 - Schiff, dem eine größere Zahl von Kanälen
in den Abmessungen 9,40 m Tiefe, 10,50 m Sohlenbreite, 40,80 m
Schleusenlänge und 5,20 m Schleusenbreite angepaßt sind. Die Ka-
näle Gent-Ostende, Brügge-Zeebrügge, die Scheide abwärts Gent, der
Rupel-Fluß bis zur Einmündung des Brüsseler Kanals und letzterer
selbst werden für den Verkehr von 2000 t-Schiffen ausgebaut. Der
Gent-Terneuzen-Kanal ist für diesen Schiffstyp seit 1911 bereits be-
fahrbar. Die größeren Abmessungen dieser wichtigsten Schiffahrt-
Straßen Niederbelgiens bezwecken vor allem, den Verkehr der Rhein-
schiffe in diesem Gebiet 2U erleichtern. Eine weitere Ausnahme-
stellung sollen nach der Absicht der belgischen Regierung auch die
Sambre und Obere Scheide einnehmen, die für den Verkehr von
600 t-Schiften ausgebaut -werden sollen- endlich auch die Maas, für
welche Vorarbeiten wegen Zulassung von Rheinschiffen (2000 t) ab-
geschlossen sind.

Die durch die außerordentliche Verschiedenheit der Abmessungen
und der Leistungsfähigkeit geschaffenen Gegensätze stoßen in der
Hauptstadt des Landes besonders hart aufeinander. Brüssels Wasser-
straßen Verbindung mit dem Kohlen- und Industriebecken an der
Sambre und im Centre, der Oharleroi-Kanal, ist dicht vor den Toren
der Stadt nur für 70 t-Kähne benutzbar; trotzdem seit 1880 die Ar-
beiten zum Umbau dieses" Kanals für 35Ot-Schiffe in Angriff ge-
nommen worden sind, war zu Kriegsbeginn für das letzte 22 km lange
Stück nicht einmal der endgültige Entwurf gereift. Nach der Scheide
hin entsendet Brüssel den großzügig angelegten, für 2000 t-Schiffe
befahrbaren Brussel-Rupel-Kanal, dessen Vollendung nur noch kurze
Zeit erfordert und auf welchem zukünftig auch Schiffe der Küsten-
fahrt verkehren können.

Die Verschiedenheit in der Besitzverteilung an den Wasserstraßen
hat mit anderen Umständen dazu geführt, daß auch die Abgaben
recht wenig einheitlich sind. Auf den staatlichen Kanälen werden
0,005 Pranken fUr jeden Tonnenkilometer erhoben, auf dem Maastricht-
Herzogenbusch-Kanal, einer besonderen Vereinbarung mit Holland
zufolge, 10,0025 Pranken, 0,002 Franken ist der Satz auf dem Kanal
Gent-Ostende, O,O0If> Franken auf der Oberen Scheide, der Lys, der
Maas und Sambre, also auf den kanalisierten Flüssen. Abgabenfrei
sind die nichtkanalisierten Flüsse. Auf dem Brüssel-Rüpel-Kanal
werden nach Warenklassen abgestufte Abgaben erhoben, und zwar
nicht nach Tonnenkilometern, sondern nach durchlaufenen Haltungen,
Die Tarife für die drei Warenklassen sind 0,06 Franken, 0,045 Franken
und 0,02 Franken. Auch auf dem städtischen Löwener-Kanal wird
die Abgabe je nach Tonne und Kanalhaltun^ bemessen, und zwar

0,08 Franken für die Tonne. Auf der Dender und dem Blaton-Ath-
Kanal (Societe anonyme du canal de Blaton ä Ath et de la Dendre
canaliatie) werden für den Tonnenkilometer erhoben: 0,024 Franken
und hei Leerfahrt 0,008 Franken, bezw. 0,006 Franken und 0,002 Franken
auf der Dender.

Auf den drei letztgenannten Wasserstraßen üben die Besitzer auch
das Schleppmonopol aus. Auf den staatlichen Wasserstraßen war
Schleppmonopol in Form der Pferdetreidelev nur auf dem Charleroi-
Kanal eingerichtet, das an einen Unternehmer verpachtet wurde. In
der Regel herrschte auf allen Wasserstraßen Treidelei durch Pferdezng
oder von Menschenhand vor; mit Daropfern wurde geschleppt auf
Maas, Scheide und den Kanälen Brüssel-Rupel und Gent-Terneuzen,
hin und wieder auch auf der Sambre und Dender.

Den Verkehr auf den Wasserstraßen regelte eine Sammlung von
Vorschriften, die „Dispositions reglementapt la poJice et la navigation*
vom Jahre 1908. Das gesamte Schiffahrtswesen wird daneben im
„Code de commerce, loi sur la navigation maritime et la navigation
intfirieure" vom Jahre 1908 behandelt. Für das Meßverfahren beim
Eichen der Schiffe ist das zwischen Deutschland, Belgien, Holland und
Frankreich im Jahre ISdS in Brüssel abgeschlossene Übereinkommen
maßgebend.

Untersucht man die Bedeutung der Wasserstraßen für das belgische
Wirtschaftsleben, so ist zunächst festzustellen, daß die Haupt Wirtschafts-
gebiete Belgiens durch Wasserstraßen gut erschlossen sind. Die
belgischen Kohlenvorkommen im Hennegau und an der Maas begleitet
der Wasserstraßenzug von Conde über Mona, La Louviere, Charleroi,
Namur nach Lüttich. Die Gebiete der Eisen- und Stahlindustrie
Mittelbelgiens liegen an der großen Wasserstraßenlinie Charleroi-
Brüssel-Willebroeck-Antwerpen. Die Eisenindustrie in Ostbelgien wird
durch die Maas und den Lüttich-Maastricht-Kanal berührt. Die Haupt-
punkte der Kalksteinindustrie, des sogenannten belgischen Granits,
erstrecken sich an der Maas, am Mittelteil des Charleroi-Kanals und
an der Dender, Die hochentwickelte Ziegelindustrie liegt an den
Ufern des Rüpel- und des Turnhout-Kanals. An der Oberen Scheide
(TournaiJ findet man die ihr verwandte Zementindustrie.

Es ist nun durch Untersuchungen de Leener/s: La politique dea
Transports en Eelg-ique vom Jahre 1913 und Les Transports des
Charbons en Belgique in den „Annales des Travaux pubÜcs" vom
Jahre 1908 überzeugend nach gewiesen, daß die Bedeutung der Wasser-
straßen im innerbelgischen Verkehr gegenüber demjenigen mit dem
Ausland ziemlich erheblich zurücksteht. Das hat seinen Grund einmal
in der Kürze der innerbelgischen Transportwege auf den Wasserstraßen,
vor allem aber in der vom belgischen Staat verfolgten Eisenbahntarif-
politik. De Leener weist beispielweise nach, daß die Eisenbahntarife
für Kohle im innerbelgischen Verkehr derart niedrig waren, daß von
einer Gesamtförderung von 20,9 Millionen t im Jahre 1906 nur
0,72 Millionen t für das eigene Land auf dem Wasserwege verfrachtet
wurden. Den innerbelgischen Kohlenversand übernimmt also zum
weitaus größten Teil die Bahn. Auf Schiff verladen wurden überhaupt
nur 2,32 Millionen t, hiervon gingen 1,6 Millionen t ins Ausland,
nämlich 1,52 Millionen t nach Frankreich und 0,08 Millionen t nach
Holland. Im gleichen Jahre stellt de Leener eine Einfuhr von Kohle
und Kohlenerzeugnissen von 2,23 Millionen t auf Binnenwasserstraßen
fest, und zwar sind hiervon 1,83 Millionen t deutscher Herkunft. Auf
dem Bahnwege wurden in diesem Jahre 2,94 Millionen t eingeführt,
auch hier hat Deutschland mit 2,27 Millionen t den bedeutendsten
Anteil, Solche Einzelbeispiele für die Zurücksetzung der Wasserstraßen
im innerbelgischen Verkehr ließen sich noch mauche anführen.

Nach der amtlichen Statistik für das Jahr 1912 wurden auf den
Binnenwasserstraßen insgesamt rund 1,6 Milliarden tkm ermittelt,
wovon etwa J/3 oder 0,5 Milliarden tkm auf den Versand von mine-
ralischen Brennstoffen entfallen und '/* oder 0,3 Milliarden tkm auf Bau-
stoffe. Auf der Eisenbahn wurden im gleichen Jahre 5,1 Milliarden tkm
erzielt, also das 3,25 fache des Binnenwasserstraßen Verkehrs. Waren
es auf der Bisenbahn 60,9 Millionen t Massengüter, so auf den Wasser-
straßen nach Rose, Annales des travaux publics 1914 (eine amtliche
Statistik über die Gesamtzahl der geförderten Tonnen liegt nicht vor)
28,5 Millionen t, so daß die Bahnleistung 2,14 mal so groß als die der
Wasserstraßen ist. Untersucht man aber die kilometriscben Fracht-
leistungen auf Bahn und Wasserstraßen, so schließen letztere erheblich
günstiger ab. Auf der Bahn ist die kilometrische Frachtleistung
nämlich bei 4348 km Gesamtlänge (1912) im Massengutverkehr 14 017 t,
auf den Wasserstraßen hingegen 1(5 817 t, sie übersteigt also die
Frachtleistung: der Bahn um 2800 t.

Nach Hose ist der Grenzverkehr auf den Binnenwasserstraßen im
Jahre 1912 insgesamt 16,1 Millionen t groß gewesen, d. h, er umfaßte
5G,6 vH des Gesamtwasserstraßenverkehrs; ein weiterer Beweis für die
größere Bedeutung der belgischen Wasserstraßen im internationalen
Verkehr. Der Anteil der Einfuhr von 7,4 Millionen t wird durch den
Anteil der Ausfuhr von 8,7 Millionen t übertroffen. Der belgisch-
holländische Grenzverkehr ist mit insgesamt 12,1 Millionen t, und
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zwar mit 6,1 Millionen t Einfuhr und G Millionen t Ausfuhr beteiligt;
der belgisch-französische mit 4 Millionen t, wovon 1,3 Millionen t auf
die Einfuhr und 2,7 Millionen t auf die Ausfuhr kommen.

Die belgischen Häfen sind es vor allem, die, im Dienste des Aus-
tauschverkehrs mit dem Auslande stehend, von den Binnenwasser-
straßen starken Zufluß erhalten und ihnen neuen Verkehr wieder zu-
führen. Nach der amtlichen Handelstatistik für das Jahr 1912 wurden
auf Binnenschiffen an Außenhandelsgütern eingeführt bezw. ausgeführt;

Im Hafen Einfuhr Ausfuhr Zusammen
Antwerpen . . 2,G8 Mill. t 2,08 Mill. t 4.7G Mill. t
Gent . . . . 1,00 ,r 0,74 ., 1,74 „
Brüssel . . . 0,44 „ 0,11 , 0,65 ,
Zeebrügge . . 0,25 „ 0 „ O.Sfä ,.
Selzaete . . . 0,14 ,, 0,03 ,. 0,17 ..
Brügge . . . 0,10 „ 0,02 ,. U,V2 ,,
Ostende . . . 0,0G „ 0 „ 0,0<i „
Nieuport. . • 0,03 „ 0 .. 0,03 „

Insgesamt . 4,70 Mill. t 2,98 Mill. t 7,(13 Mill. t.
Soviel über den Wasserstraßen verkehr.
Der Zustand der Wasserstralien ließ nach dem Urteil der Schiff-

fahrttreibenden und nach dem eigenen Eingeständnis des verantwort-
lichen Ministers in seiner Adresse an den König vom August UH2,
welche die Berufung eines Sachverständigenausschusses zur Prüfung

der Verhältnisse auf den belgischen Binnenwasserstraßen zum Gegen-
stand hatte, mancherlei zu wünschen Übrig. Es wäre Dach deutschen
Anschauungen nicht nur eine größere Einheitlichkeit in den nutz-
baren Abmessungen anzustreben, es müßte auch zur Verstaatlichung
aller Wasserstraßen geschritten werden, im Zusammenhang hiermit
der Schleppbetrieb nach Möglichkeit vervollkommnet und vereinheit-
licht werden. Das Abgabeweaen müßte auf gleicher Grundlage auf-
gebaut und vereinfacht werden.

Die vom Staat betriebene Transportpolitik bedürfte einer Prüfung
und Besserung. Massengüter, die ihrer Natur nach für den Versand
mittels Schiff geeignet sind, sollten den Wasserstraßen nicht künstlich
entzogen werden.

Die Verwaltung müßte auch in viel entgegenkommenderer Weise
die Interessen der Schiffahrttreib enden bei den alljährlich wieder-
kehrenden Schiffahrtsperren berücksichtigen. Was in dieser Beziehung
in anderen Ländern möglich ist, sollte auch in einem Kulturstaate
wie Belgien durchführbar sein.

Abschließend kann man sagen, daß die wirtschaftliche Bedeutung
der belgischen Wasserstraßen trotz ihres vielfach veralteten Zustandes
nicht so geringfügig ist, als es gemeinhin dargestellt zu werden pflegt.
Als Zuleitungen zu den Häfen spielen sie eine große Kolle, von den
Häfen aus ergießt sich in sie gleichfalls ein nicht unbedeutender
Verkehr. Im internationalen Verkehr sind die belgischen Wasser-
straßen vollends ein unentbehrliches Bindeglied.

Vermischtes,
Die Vereinigung der lechnlscheu Oberfwnmteii deutscher Städte

hielt ihre Hauptversammlung HRI 4, September in Köln ab (S. 33G d.BL).
die von 120 Teilnehmern besucht war. Der Vorsitzende Geheimer Baurat
v, Scholtz (Breslau) gedachte in den einleitenden "Worten der dahin-
geschiedenen Facbgenossen, worauf der ständige Sekretär Geheimer
Baurat Höpfner (Cassel) Geschäfts- und Kassenbericht erstattete,
welch erstcrer ein erfreuliches Bild iler vielseitigen Tätigkeit der
Vereinigung gab. Die folgende Tagesordnung stand in ihren Vor-
trägen unter dem Zeichen der Sparsamkeitsbestrebungen hei Bauaus-
führungen während und nach der Kriegszeit. Zunächst behandelte
Stadtbauinspektor $)r.*£>it#. Wolf (Dortmund) diese in bezug auf
K1 ei nw 0h n un gsb aut en, unter Betonung der Wichtigkeit ihrer
Gruppierung an Wohnstraßen, der vorteilhaftesten Kanal an Schlüsse,
Kegenwasserverwertung, Gaszuleitung, Grunds tu cksaufteilun^ mit Zu-
bemessung von Gartenbauflächen. Die Wohnungsfrage nach ver-
schiedener Hinsicht wurde eingehend erörtert, wie auch die Art
und Weise der Verbilligung des Bauens selbst durch Verwendung neu-
zeitlicher darauf abzielender Baustoffe oder durch Zugeständnisse der
Bauordnungen. Über das sparsame Bauen nach dem Kriege bei
Ausführung s täd t i scher Bauten , nament l ich von Schulen,
und die Berücksicht igung der durch den Krieg hervor-
ge t re tenen Erfordernisse für solche Bauten verbreitete sich
Stadtbaurat a. D. Königl. Baurat Schoenfelder (Düsseldorf), nament-
lich dahingehend, wie manche Räume in Untenichtsanstalten anderen
Zwecken dienstbar gemacht werden können, wie eine weitere erforder-
liche Aufteilung in ihrer Fläche durch geschickte Anordnung der
Fenstergruppen, nach der Höhe durch Zwischendecken und kleine Ver-
bindungstreppen sich erreichen läßt. Lehrreich waren die Mitteilungen
und Darstellungen der praktischen Verwendbarkeit einer Reihe von
Schulhausräumen für Kriegszwecke, Verwaltung und Krankenpflege
in ihren verschiedenen Zweigen.

Das sparsame Bauen nach dem Kriege bei Ausführung
von S t raßenbau ten einschließlich Entwässerungsanlagen
gab Stadtbau rat Michael (Chemnitz) Gelegenheit zum Vergleich der
alten Straßen im Innern der Stadt mit den neuen äußeren Wohn-
straßen, die Bedeutung ihrer verschiedenen sorgsamen Herstellung und
ebensolcher Unterhaltung für das Wdlil der Einwohnerschaft zu er-
läutern. Dabei wurden die Fragen der Pflasterung und Aöphaltierung,
Anlage der Strußenbahngleise und deren Befestigung, ober- und unter-
irdischer Entwässerung gestreift, auch eine Vereinheitlichung (Normali-
sierung) der Straßen bau Stoffe für erstrebenswert gehalten, mit
stetiger Verbesserung weiten: Verbilligung der Straßen, der Sorgen-
kinder aller Städte, für die Zukunft herbeizuführen.

Die Ste igerung der Hau preise und Maßnahmen der
s täd t i schen Bauverwal tungen bebandelte der Vortrug des
Stadtbauinspektors Königl. Baurat Kleefisch (Köln). Die Frage: wie
werden sich demnächst bei Rückkehr normaler Wirtschaftsverhält-
nisse die Baupreise stellen!' beschäftigt die Techniker ebenso wie die
Verwaltungen des Staates und der Gemeinden. Wenn das Bau-
verbot fortfällt, die Rüstungsindustrie zur Neige geht, die Beschlag-
nahme der Rohstoffe aufgehoben ist, wird eine Änderung der Preise
für Baustoffe und Arbeitslöhne einsetzen. Nur allmählich kann der
Bedarf an Ziegelsteinen, deren Herstellung während des Krieges fast
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ganz darniederliegt, gedeckt, Bauholz, dessen die Heeresverwaltung so
umfangreich benötigte, und Glas, das durch die Fliegerschäden nicht
geringe Einbuße erlitten, beschafft werden. Bei der unabweislichen
Änderung der durch Kriegs- und Teuerungszulagen gesteigerten
Löhne der Gesellen und Meisterlohnsätze in ihrer schwierigen Be-
rechnung empfiehlt sich eine ständige Fühlung der Verwaltungen mit
den Handwerkerorganisationeü; auch dem Verdingungswesen mit
seinen mannigfachen Mißständen und den geeigneten Maßnahmen
gegen diese muß weitgehende Aufmerksamkeit zugewandt werden.
Für alle diese wichtigen baulichen Angelegenheiten wird der Zu-
sammenschluß der Städte zu weiteren Verhandlungen im Städtetag
als dringlich erachtet.

Lichtbilder und Tabellen erläuterten die beifällig aufgenommenen
Vorträge. Ihnen schloß sich eine lebhafte Aussprache an, die in ihrer
Vielseitigkeit die mannigfachen, schwierigen und wichtigen Aufgaben
zu erkennen gab, die den städtischen Baubeamten in leitender
Stellung, den Architekten wie Ingenieuren, während der Kriegswirren
und nach deren ersehntem Ende für die allgemeine Volkswohlfahrt
zur Lösung harren. _ . ,

Jlüoherschuu.
Der wirtschaftliche Wettbewerb von Eisen und Eisenbeton im

Jlrfickeiibau. Massen und Kosten sowie Kostenvergleiche von Eisen-
und Eisenbetonbrücken. Von ©r.-Sttfl. Th. Gesteschi . Berlin 1918.
Wilhelm Ernst u. Sohn. VIU u. 118 S. in gr. 8Ü mit 24 Abb'.,
30 Zahlentaf. im Text und 4 Taf. im Anhang- 8 M, geb. 9,50 J(.

Das Buch enthält Kechnungsergebnisse Über Massen und Kosten
von Brücken in Zahlentafeln durch Stufen von 2 m für Spannweiten
unter 20 m und durch Stufen von 10 m für Spannweiten darüber bis
100 m. Zweck der Arbeit ist, den Kostenvergleich von Eisen- und
EisenbetoJibrücken zu erleichtern. Die Bearbeitung erstreckt sich nur
auf Straßenbrücken mit einer Öffnung und normalem Baugrund unter
Zugrundelegung von Balken- und Bogen überbauten. Für die Beurteilung
der Kosten bei mehreren Öffnungen fehlt die Berücksichtigung von
Zwischenpfeilern, ebenso die Rücksicht auf die Beschränkung der Bau-
hühen und deren Einfluß auf die Rampenkosten. Auch fehlt der Einfluß
über den Stützen durchgehender Bauweisen oder solcher, die an den
Enden eingespannt sind. Willkürlich ist die Annahme der Lebensdauer
von Brücken in Eisen "und Eisenbeton. Bei größeren Bogenbrücken
mit oben liegender Fahrbahn sind für erhebliche Breiten nur zwei Haupt-
träger angenommen, was zuungunsten der Eisenkonstruktion ausschlägt.

Vor dem Kriege geschrieben, bleibt es zweifelhaft, ob das gesteckte
Ziel praktisch erreicht ist, da nicht zu übersehen ist, ob dieser Kosten-
vergleich zwischen Eisen und Eisenbeton nach dem Kriege sich nicht
vollkommen in den Einzelheiten und Endergebnissen verschiebt. Des-
halb können die Ergebnisse, so lehrreich sie in ihren Einzelheiten
auch sind, ohne Nachprüfung nicht verwendet werden. Es bleibt
deshalb nach wie vor empfehlenswert, die Entwürfe von Brücken
nach beiden Richtungen hin durchzuarbeiten, zur Ausschreibung
KU bringen und erst danach die Kostenvergleiche aufzustellen. Im
übrigen handelt es sich um eine fleißige, lesenswerte Arbeit, da der ein-
geschlagene Weg nach Klärung der Preiaverhältnisse gangbar werden
kann. K. Bhd.
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